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Jener überließ ihm den Theodor und Benedikt, die gelehrtesten
Sänger der römischen Kirche, welche von dem heiligen Gregor
unterwiesen worden waren, und dazu gab er ihm die Anti¬
phonarien (Wechselgesänge zwischen Priester und Gemeinde) des
heiligen Gregorius, welche dieser selbst in römischer Weise ge¬
setzt hatte. Bei seiner Rückkehr ins Frankenreich aber schickte
er den einen Sänger in die Stadt Metz, den andern nach
Suessionis und befahl den Schulmeistern aus allen Städten
des Frankenlandes, ihnen die Antiphonarien zur Verbesserung
zu übergeben und von ihnen singen zu lernen. Es wurden also
die Antiphonarien der Franken verbessert, die ein jeder ver¬
dorben hatte, indem er nach Willkür dazu tat oder wegließ;
und alle fränkischen Sänger erlernten die römischen Weisen,
welche man jetzt die fränkischen nennt, außer daß die Fraukeu
die tremulierenden und zarten, die gebundenen und getrennten
Töne im Gesang nicht vollkommen wiedergeben konnten, indem
sie mit ihrer natürlich rohen Stimme die Töne nicht sowohl
sangen, als in der Kehle zerbrachen. Die Hauptsingschule aber
blieb in der Stadt Metz, und wie hoch die römische Schule in
der Kunst des Gesangs über der Metzer steht, so hoch steht der
Metzer Gesang über den andern gallischen Schulen. Ebenso
unterrichteten die genannten römischen Sangmeister die frän¬
kischen in der Kunst Orgel zu spielen. Und ein anderes Mal
brachte der König Karl Lehrer der Grammatik und Rechenkunst
aus Rom mit sich ins Frankenland und verbreitete das Erlernen
der Wissenschaften allenthalben. Denn vor dem König Karl
gab man sich in Gallien mit der Erlernung der freien Künste
gar nicht ab.

Da Karl sah, wieviel Mangelhaftes in den Gesetzen seines
Volkes sei — die Franken haben nämlich zwei Rechte, das
salische und das ripnarische, die iu manchen Stücken sehr von¬
einander abweichen — so nahm er sich nach der Annahme des
Kaisertitels vor, das Fehlende zu ergänzen, das Abweichende
in Übereinstimmung zu bringen und das Verkehrte und Un¬
taugliche zu verbessern. Indessen kam er damit nicht weiter,
als daß er wenig Zusätze, und auch diese nicht ganz fertig, FU
den Rechtsbüchern machte. Wo das Recht eines der von ihm
beherrschten Volksstämme noch nicht geschrieben war, da ließ
er es zusammenstellen und schriftlich aufzeichnen (Volksrechte
der Sachsen, Thüringer und Friesen). Ebenso ließ er die ur¬
alten deutschen Lieder, in denen die Taten und Kriege der alten
Könige besungen wurden, aufschreiben, damit sie unvergessen
blieben. Auch eine Grammatik seiner Muttersprache begann


